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Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport 

 

 

 

 

 Herrn Abgeordneten Tom Schreiber (SPD) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 

 

 

 

Antwort 

auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/13232 

vom 13. September 2022 

über Kampf gegen die Rockerkriminalität – Wie ist der Status Quo in Berlin? (V) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 

 
1. Wie viele Chapter bzw. Charter sind derzeit in Berlin bekannt? (Aufstellung erbeten.) 

 

Zu 1.: 

Für die Beantwortung der Frage wurden die im polizeilichen Fokus stehenden Outlaw 

Motorcycle Gangs (OMCG) und deren Unterstützergruppierungen (Supporterclubs) 

betrachtet. Die erfragten Angaben sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. 

 

Jahr Anzahl Charter / Chapter OMCG und deren Supporterclubs 

2022 22 

Quelle: Bundeskriminalamt (BKA) Lage Web Applikation Rockerkriminalität,  

Stand: 31.Dezember 2021 

 

Darüber hinaus sind eine Vielzahl von patchtragenden Gruppen sowie Motorradfreunde 

und Motorradfahrgemeinschaften in Berlin ansässig, welche polizeilich nicht relevant sind. 
 

2. Wie viele Ermittlungsverfahren und Haftbefehle wurden im Phänomenbereich (OMCG) in den Jahren 

2021 und 2022 in eingeleitet bzw. erlassen? (Aufstellung nach Jahren erbeten.) 

 

Zu 2.: 

Zur Beantwortung der Frage wurden ausschließlich die durch das derzeitige 

Fachkommissariat des Landeskriminalamtes (LKA) Berlin (LKA 415) eingeleiteten 
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Ermittlungsverfahren erhoben. Ermittlungsverfahren mit Rockerbezug, die in anderen 

Dienststellen der Polizei Berlin bearbeitet wurden, sind in die nachfolgende Statistik nicht 

eingeflossen. 

Die angegebenen Daten wurden der fortgeschriebenen polizeilichen Eingangsstatistik 

(sog. Verlaufsstatistik) Datawarehouse Führungsinformation (DWH FI) entnommen. Da 

DWH FI stets den tagesaktuellen Stand der im Polizeilichen Landessystem zur Information, 

Kommunikation und Sachbearbeitung (POLIKS) erfassten Daten widerspiegelt, unterliegt 

der Datenbestand einer fortlaufenden Änderung. Dadurch können unterschiedliche 

Abfragezeitpunkte zu voneinander abweichenden Ergebnissen führen. 

Die erfragten Daten sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. 

  

Jahr Ermittlungsverfahren  

2021 56 

2022 44 

Quelle: DWH FI, Stand 20. September 2022 

 

Aus dem Aktenverwaltungssystem der Staatsanwaltschaft Berlin - Mehrländer-

Staatsanwaltschafts-Automation (MESTA)-  gehen für das Jahr 2021 insgesamt fünf 

Haftbefehle mit der Nebenverfahrensklasse „RO“ (Rocker) und für das Jahr 2022 ein 

Haftbefehl hervor. 

 
3. Wie viele Verstöße gegen das Kuttentrageverbot gab es in den Jahren 2021 und 2022 in Berlin? 

(Aufstellung nach Jahren erbeten.) 

 

Zu 3.: 

Im Sinne der Fragestellung wurde im angefragten Zeitraum durch die Polizei Berlin keine 

sog. „Kutte" im Zusammenhang mit dem Vereinsgesetz beschlagnahmt. 

 

4. Wie hat sich das Personenpotenzial in der Rockerszene bzw. Rockerkriminalität in den letzten fünf Jahren 

in Berlin entwickelt? (Aufstellung nach Jahren erbeten.) 

 

Zu 4.: 

Eine Statistik im Sinne der Fragestellung wird seitens des Senats nicht erhoben.   

 

5. Welche Rolle spielt die Rockerszene bzw. Rockerkriminalität im EncroChat-Verfahren und welche 

Erkenntnisse liegen diesbezüglich derzeit vor? 

 

Zu 5.: 

Für den Phänomenbereich der Rockerkriminalität haben sich Hinweise auf die Nutzung 

des Krypto-Messengers EncroChat ergeben, so dass im zuständigen 

Fachkommissariat des LKA seit dem Jahr 2020 entsprechende Ermittlungsverfahren 

geführt worden sind. Zwischenzeitlich wurden sechs diesem Phänomenbereich 

zuzurechnende Personen, die mittels EncroChat vornehmlich ihre Betäubungsmittel- 

Handelsaktivitäten abgewickelt haben, zu Haftstrafen bis zu neun Jahren verurteilt. 
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Berlin, den 30. September 2022 

 

In Vertretung 

 

 

 

Torsten Akmann 

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport 

 


